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Allgemeine Geschäftsbedingungen der aseaco AG für w erk- und 
dienstvertragliche Leistungen (AGB-Werk- und Dienst verträge)  
Stand: 30. April 2009 

1. Gegenstand des Vertrages 

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen der aseaco 
AG (aseaco) regeln die Erbringung festgelegter 
werkvertraglicher und dienstvertraglicher Leistungen 
durch die aseaco - im Folgenden Auftragnehmer genannt- 
für den Kunden - im Folgenden Auftraggeber genannt-. 

 
1.2 Leistungen des Auftragnehmers werden im Angebot als 

werkvertragliche oder als dienstvertragliche Leistungen 
vereinbart. 
 
Bei werkvertraglichen Leistungen ist der Auftragnehmer  
für die Beaufsichtigung, Steuerung und Kontrolle der 
Leistungserbringung sowie die erbrachten Leistungen ver-
antwortlich. Die organisatorische Einbindung der Leistun-
gen des Auftragnehmers in den Betriebsablauf des Auf-
traggebers ist von diesem eigenverantwortlich vorzuneh-
men.  
 
Dienstvertragliche Leistungen dienen der Beratung und 
Unterstützung des Auftraggebers. Der Auftragnehmer er-
bringt diese in eigener Verantwortung. 
 
Der Auftraggeber ist für die von ihm aufgrund der werk- 
oder dienstvertraglichen Leistungen des Auftragnehmers 
angestrebten und damit erzielbaren Ergebnisse verant-
wortlich. 
 

1.3 Ein Vertrag kommt mit Unterzeichnung des Angebotes 
durch den Auftraggeber und den Auftragnehmer zu-
stande. Als Datum des Zustandekommens eines Vertra-
ges gilt der Tag, an dem das Angebot -vom Auftraggeber 
unterzeichnet- bei dem Auftragnehmer eingegangen ist, 
spätestens jedoch mit Erbringung 
 
Der Auftraggeber erhält mit dem ersten Angebot die AGB-
Werk- und Dienstverträge, die bis zu einer Änderung für 
alle nachfolgenden Angebote gelten.  

 
2. Planungs- und Ausführungsbedingungen, 

Endtermin, Abnahme, Verantwortlichkeiten der 
Vertragspartner 

2.1 Das Angebot enthält die „Beschreibung der Leistungen", 
die Planungs- und Ausführungsbedingungen, die Festle-
gung der Funktionen und Spezifikationen (Leistungs-
merkmale) eines Werkes sowie Angaben über zur Ver-
wendung kommende Teile, Geräte, Programme und son-
stige erforderliche Erzeugnisse. 
 

2.2 Die Vertragspartner können im Angebot einen Zeitplan für 
die Leistungserbringung und einen geplanten Endtermin 
für die Beendigung von dienstvertraglichen Leistungen 
sowie einen geplanten oder festen Endtermin für die Fer-
tigstellung und Übergabe von werkvertraglichen Leistun-
gen vereinbaren. 
 

2.3 Bei werkvertraglichen Leistungen wird der Auftragnehmer 
dem Auftraggeber zum Endtermin, soweit im Angebot ver-
einbart, die Erfüllung der Leistungsmerkmale nach festge-
legten Abnahmekriterien und mittels vom Auftraggeber 
bereitzustellender Testdaten und Testszenarien in einem 
Abnahmetest nachweisen. 
 
Der Auftraggeber wird die werkvertraglichen Leistungen 
nach der Übergabe und/oder erfolgreichem Abnahmetest 
unverzüglich abnehmen. Unerhebliche Abweichungen von 
den vereinbarten Leistungsmerkmalen und Abnah-
mekriterien berechtigen den Auftraggeber nicht, die Ab-
nahme zu verweigern. Die Verpflichtung des Auftragneh-
mers zur Fehlerbeseitigung nach Ziffer 9 (Gewährleistung) 
bleibt unberührt. 

Sobald Komponenten bzw. Teilergebnisse vom 
Auftraggeber produktiv genutzt werden, gelten sie als 
abgenommen. 
 
Bei der Abnahme ist ein von beiden Seiten zu unterzeich-
nendes Protokoll anzufertigen, das die Übereinstimmung 
der vereinbarten Leistung mit den Abnahmekriterien be-
stätigt. Eine Liste mit den bei der Abnahme festgestellten 
Fehlern wird beigefügt. Die Fehler werden in Fehler-
klassen unterteilt. 
 
Gelingt es dem Auftragnehmer  aus von ihm zu vertreten-
den Gründen nicht, zum Endtermin oder, wenn erfor-
derlich, innerhalb einer angemessenen Nachfrist, die 
vereinbarten Leistungsmerkmale nachzuweisen, so kann 
der Auftraggeber nach dem Ablauf der Nachfrist vom 
Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten. In diesem Fall 
gilt Ziffer 12.4 entsprechend. 
 
Für die Abnahme werden folgende Fehlerklassen verein-
bart: 
 
Fehlerklasse 1 
Die zweckmäßige Nutzung (wirtschaftlich sinnvolle Nut-
zung) ist durch solche Fehler nicht möglich oder unzumut-
bar eingeschränkt oder behindert. 
 
Fehlerklasse 2 
Die zweckmäßige Nutzung ist nicht so weit beeinträchtigt, 
dass der Abnahmetest nicht dennoch fortgeführt werden 
kann. Diese Fehler werden soweit wie möglich während 
der vereinbarten Dauer des Abnahmetests behoben. 
 
Fehlerklasse 3 
Die zweckmäßige Nutzung ist durch diese Fehler nicht 
oder nur unwesentlich eingeschränkt. 
 
Die endgültige Zuordnung dieser Fehler in eine der obigen 
Fehlerklassen erfolgt einvernehmlich zwischen den Ver-
tragspartnern. 
 
Nach Abnahme verbleibende Fehler der Fehlerklasse 2 
sowie Fehler der Fehlerklasse 3 werden im Rahmen der 
Gewährleistung gemäß einem gemeinsam zu 
erstellenden Zeitplan behoben. 
 
Bei Fehlern der Fehlerklasse 1 handelt es sich um „erheb-
liche Abweichungen“, bei Fehlern der Fehlerklassen 2 und 
3 um „unerhebliche Abweichungen". 
 
Aufgrund von Fehlern in Geräten und Programmen ande-
rer Hersteller, die nicht unter diesem Vertrag geliefert wer-
den, und/oder Bedienungsfehlern, die nicht durch den 
Auftragnehmer  zu vertreten sind, kann weder der Abnah-
metest verlängert noch die Abnahme verweigert werden. 
 

2.4 Der Auftraggeber wird dem Auftragnehmer erforderliche 
Arbeitsvoraussetzungen (wie z.B. notwendige  System-
kapazität, Datensichtgeräte, Räumlichkeiten, Telefon- und 
Netzwerkanschlüsse usw.) ohne Berechnung zur 
Verfügung stellen. Sofern zutreffend sind weitere 
Verantwortlichkeiten der Vertragspartner im Angebot 
aufgeführt. Bei der Leistungserbringung ist der 
Auftragnehmer davon abhängig, dass der Auftraggeber 
die übernommenen Verantwortlichkeiten fristgemäß 
erfüllt. Geschieht dies nicht, und entstehen dadurch Ver-
zögerungen und/oder Mehraufwand, kann der 
Auftragnehmer -unbeschadet weitergehender gesetzlicher 
Rechte- Änderungen des Zeitplans und der Preise 
verlangen. 
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3. Änderungen des Leistungsumfangs 

3.1 Jeder der Vertragspartner kann beim anderen Vertrags-
partner in schriftlicher Form Änderungen des vereinbarten 
Leistungsumfangs beantragen. Nach Erhalt eines Ände-
rungsantrags wird der Empfänger prüfen, ob und zu wel-
chen Bedingungen die Änderung durchführbar ist und 
dem Antragsteller die Zustimmung bzw. Ablehnung unver-
züglich schriftlich mitteilen und gegebenenfalls 
begründen. 
 
Erfordert ein Änderungsantrag des Auftraggebers eine 
umfangreiche Überprüfung, wird diese gesondert verein-
bart. Der Überprüfungsaufwand hierfür kann von dem Auf-
tragnehmer berechnet werden. 
 

3.2 Die für eine Überprüfung und/oder eine Änderung erfor-
derlichen vertraglichen Anpassungen der vereinbarten 
Bedingungen und Leistungen werden schriftlich festgelegt 
(zusätzliche Änderungsvereinbarung/Angebot) und 
kommen entsprechend Ziffer 1.3 zustande. 

 
4. Preise und Zahlungsbedingungen 

4.1 Werk- und dienstvertragliche Leistungen werden zu dem 
im Angebot aufgeführten Festpreis oder gemäß Ziffer 4.2 
auf Zeit- und Materialbasis nach Beendigung bzw. Ab-
nahme der Leistungen berechnet, soweit nicht im Angebot 
eine andere Rechnungsstellung vereinbart ist. 
 

4.2 Bei werk- und dienstvertraglichen Leistungen auf Zeit- und 
Materialbasis werden die angefallenen Arbeits- und 
Reisezeiten sowie die verbrauchten Teile zu den zum 
Zeitpunkt der Leistung jeweils im Angebot genannten 
Preisen berechnet. Sonstige Leistungen, einschließlich 
Aufenthalts- und Fahrtkosten, werden zusätzlich berech-
net.  
 

4.3 Die im Angebot genannten Preise für werk- und dienstver-
tragliche Leistungen auf Zeit- und Materialbasis können 
von dem Auftragnehmer mit einer Frist von drei Monaten, 
erstmals 12 Monate nach dem Zustandekommen eines 
Vertrages, geändert werden. Auf das Recht des Auftrag-
gebers zur Kündigung nach Ziffer 12 wird hingewiesen.  
 

4.4 Im Angebot angegebene Schätzpreise für werk- und 
dienstvertragliche Leistungen auf Zeit- und Materialbasis 
sind unverbindlich. Die einer Schätzung zugrunde liegen-
den Mengenansätze beruhen auf einer nach bestem Wis-
sen durchgeführten Bewertung des Leistungsumfangs. 
Falls der Auftragnehmer im Verlaufe der Leistungserbrin-
gung feststellt, dass die Mengenansätze überschritten 
werden, wird er den Auftraggeber davon unverzüglich be-
nachrichtigen. Bis zur Vorlage einer schriftlichen Zustim-
mung des Auftraggebers wird der Auftragnehmer die dem 
Schätzpreis zugrundeliegenden Mengenansätze nicht 
überschreiten.  
 

4.5 Die Umsatzsteuer wird mit dem zur Zeit der Leistung 
geltenden Umsatzsteuersatz in Rechnung gestellt. Wird 
innerhalb des Vertragszeitraums der Umsatzsteuersatz 
geändert, gelten die Zeiträume mit den jeweiligen 
Umsatzsteuersätzen als getrennt vereinbart.  

 
4.6 Rechnungen sind bei Erhalt ohne Abzug fällig. Ist 30 Tage 

bzw. bei vierteljährlicher Berechnung 60 Tage nach 
Fälligkeit die Zahlung nicht eingegangen, kann der 
Auftragnehmer Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe 
verlangen (z.Zt. 5% über dem von der Deutschen 
Bundesbank veröffentlichten Basiszinssatz). 

 
4.7 Der Auftraggeber kann nur aufrechnen, wenn seine Ge-

genforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt 
ist.  

 
5. Einsatz von Personal 

5.1 Die Vertragspartner benennen jeweils einen Ansprech-
partner zur gegenseitigen Abstimmung und Klärung aller 
Fragen, die sich im Verlauf der Leistungserbringung erge-
ben. Der vom Auftraggeber benannte Ansprechpartner 

wird dem Auftragnehmer kurzfristig die notwendigen In-
formationen geben, Entscheidungen treffen oder sie her-
beiführen.  
 

5.2 Die Vertragspartner sind während der Leistungserbrin-
gung für die Auswahl, Beaufsichtigung, Steuerung, 
Kontrolle und Entlohnung ihrer jeweils eingesetzten 
eigenen Mitarbeiter verantwortlich. 

 
6. Unteraufträge 

6.1 Der Auftragnehmer kann werk- und dienstvertragliche 
Leistungen ganz oder teilweise durch von ihm bestimmte 
Unterauftragnehmer ausführen lassen. 
 

6.2 Die in diesen AGB-Werk- und Dienstverträge enthaltenen 
Bedingungen für das Personal des Auftragnehmers gelten 
in gleichem Umfang auch für das Personal eines Unter-
auftragnehmers. 

 
7. Vertrauliche Informationen 

Die Vertragspartner werden wesentliche und nicht allge-
mein bekannte Angelegenheiten des anderen Vertrags-
partners mit der im Geschäftsleben üblichen Sorgfalt be-
handeln. Ein darüber hinausgehender Schutz besonders 
vertraulicher Informationen und die damit verbundene 
Festlegung von Voraussetzungen und Bedingungen erfor-
dern jeweils den Abschluß einer separaten schriftlichen 
Vereinbarung (Vertraulichkeitsvereinbarung). Ideen, Kon-
zeptionen, Know-how und Techniken, die sich auf die In-
formationsverarbeitung beziehen, können von den Ver-
tragspartnern, soweit dem keine Schutzrechte entgegen-
stehen, frei genutzt werden. 

 
8. Eigentums- und Nutzungsrechte 

8.1 Der Auftragnehmer spezifiziert die Materialien, die dem 
Auftraggeber gemäß dem vereinbarten Leistungsumfang 
übergeben werden. 
 
Materialien (Arbeitsergebnisse) sind Schriftwerke oder 
andere urheberrechtlich geschützte Werke, in schriftlicher, 
maschinenlesbarer oder anderer Darstellungsform; wie 
z.B. Programme, Programmlisten, Hilfsprogramme, 
Dokumentationen, Protokolle, Zeichnungen, 
Schulungsunterlagen und ähnliche Werke. Programme, 
die eigenen Lizenzbedingungen unterliegen sowie 
Maschinencode gehören nicht zu den Materialien.  
 

8.2 Änderungen und Umgestaltungen von vorhandenen 
Materialien werden im Angebot als „Bearbeitungen“ ge-
kennzeichnet. Der Auftraggeber wird dem Auftragnehmer 
vor der Bearbeitung eine entsprechende Einwilligung des 
Rechtsinhabers des vorhandenen Materials vorlegen. 
 

8.3 Der Auftragnehmer oder Dritte haben alle Eigentums- 
oder Nutzungsrechte (einschließlich Copyright) an den 
Materialien, die während der Durchführung der Leistungen 
entstehen oder bereits vorher bestanden. 
 
Soweit im Angebot nicht anders geregelt, erhält der Auf-
traggeber eine Kopie dieser spezifizierten Materialien und 
dafür das unwiderrufliche, nichtausschließliche, weltweite 
Recht, Kopien dieser Materialien innerhalb seines Unter-
nehmens zu nutzen, auszuführen, zu reproduzieren, anzu-
zeigen, zu übertragen und zu verteilen.  
 
Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Copyrightvermerk 
und sonstige Eigentumshinweise auf jeder Kopie anzu-
bringen, die unter diesen Bedingungen angefertigt wird. 

 
8.4 Unternehmen im Sinne der AGB-Werk- und Dienst-

verträge ist jede juristische Person (GmbH, AG etc.) 
sowie jede Tochtergesellschaft, an der eine Beteiligung 
von mehr als 50 Prozent besteht. 

 
8.5 Für Erfindungen, die während der Leistungserbringung bei 

einem der Vertragspartner entstanden sind bzw. ent-
wickelt wurden und für die Schutzrechte angemeldet wur-
den, gilt Folgendes: 
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8.5.1 Erfindungen von Mitarbeitern des Auftraggebers gehören 
dem Auftraggeber und solche von Mitarbeitern des Auf-
tragnehmers gehören dem Auftragnehmer. An diesen Er-
findungen sowie auf hierfür erteilte Schutzrechte gewähren 
sich die Vertragspartner für ihr Unternehmen eine 
nichtausschließliche, unwiderrufliche, weltweite und ge-
bührenfreie Lizenz. 
 

8.5.2 Erfindungen, die gemeinschaftlich von Mitarbeitern des 
Auftraggebers und des Auftragnehmers gemacht wurden, 
und hierfür erteilte Schutzrechte gehören beiden Ver-
tragspartnern. Jeder der Vertragspartner hat das Recht, für 
solche Erfindungen Lizenzen an Dritte zu erteilen oder 
seine Rechte zu übertragen, ohne den anderen Vertrags-
partner davon in Kenntnis zu setzen oder Zahlungen an 
ihn zu leisten. 

 
9. Gewährleistung 

9.1 Bei werkvertraglichen Leistungen gewährleistet der Auf-
tragnehmer, dass die im Angebot vereinbarten Leistungs-
merkmale erfüllt sind und dem Leistungsumfang entspre-
chen.  
 

9.2 Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Abnahme (Ziffer 
2.3) und beträgt 12 Monate, sofern vertraglich nicht 
abweichend vereinbart. Es gilt mindestens die gesetzliche 
Gewährleistungsfrist, soweit der Auftraggeber ein 
Verbraucher ist. 
 

9.3 Der Auftragnehmer wird Gewährleistungsmängel, die vom 
Auftraggeber in schriftlicher Form gemeldet wurden, be-
heben. Wird ein Mangel nicht innerhalb angemessener 
Zeit beseitigt, kann der Auftraggeber hinsichtlich des 
Mangels nach seiner Wahl die Herabsetzung des Preises 
oder, falls der Wert oder die Tauglichkeit des Werkes 
erheblich gemindert ist, die Rückgängigmachung des 
Vertrages verlangen. 
 

9.4 Die Gewährleistung erlischt für solche Programme, die 
der Auftraggeber ändert oder in die er sonst wie eingreift, 
es sei denn, dass er nachweist, dass dies für den Fehler 
nicht ursächlich ist. 
 

9.5 Der Auftragnehmer kann die Vergütung seines 
Aufwandes verlangen, soweit er aufgrund einer 
Fehlermeldung tätig geworden ist, wenn er nachweist, 
dass er den Fehler nicht zu vertreten hat. 
 

9.6 Bei dienstvertraglichen Leistungen besteht kein Anspruch 
auf Gewährleistung. 
 

9.7 Unbeschadet der unter dieser Ziffer aufgeführten 
Gewährleistungsrechte des Auftraggebers wird darauf 
hingewiesen, dass es nach dem Stand der Technik nicht 
möglich ist, Fehler in Programmen und Materialien der 
Informationstechnologie unter allen Anwendungsbedin-
gungen auszuschließen. 

 
10. Haftung 

10.1 Der Auftragnehmer haftet für Schäden, die durch das 
Fehlen zugesicherter Eigenschaften entstanden sind, für 
Personenschäden sowie für Schäden, die er vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verursacht hat. 
 

10.2 Bei leicht fahrlässiger Schadensverursachung haftet der 
Auftragnehmer, gleich aus welchem Rechtsgrund, bei 
Vermögens-, Personen- und Sachschäden nur bis zur 
Höhe von EUR 1.000.000 (eine Million Euro) oder, wenn 
der Wert der schadensverursachenden Leistung höher ist, 
bis zur Höhe des Preises der schadensverursachenden 
Leistung. 

10.3 Der Auftragnehmer haftet bei leicht fahrlässigem Verhalten 
nicht für mittelbare Schäden oder Folgeschäden, selbst 
wenn der Auftragnehmer über die Möglichkeit solcher 
Schäden informiert wurde. 

 

11. Rechte Dritter 

11.1 Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber auf eigene 
Kosten gegen alle Ansprüche Dritter verteidigen, die aus 
einer Verletzung eines gewerblichen Schutzrechts oder 
Urheberrechts durch vertragsgemäß genutzte Materialien 
hergeleitet werden und dem Auftraggeber Kosten und 
Schadenersatzbeträge erstatten, die von einem Gericht 
auferlegt wurden oder in einem Vergleich enthalten sind, 
der zuvor vom Auftragnehmer gebilligt wurde, sofern der 
Auftraggeber erstens den Auftragnehmer von solchen 
Ansprüchen unverzüglich schriftlich benachrichtigt hat und 
zweitens dem Auftragnehmer alle Abwehrmaßnahmen 
und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Der 
Auftraggeber wird den Auftragnehmer hierbei 
unterstützen. 
 

11.2 Sind solche Ansprüche geltend gemacht worden oder ist 
deren Geltendmachung zu erwarten, kann der Auf-
tragnehmer auf seine Kosten ein Nutzungsrecht erwerben 
oder die Materialien ändern oder gegen gleichwertige 
Materialien austauschen. Ist dies mit angemessenem 
Aufwand nicht möglich, erklärt sich der Auftraggeber 
damit einverstanden, nach schriftlicher Aufforderung 
durch den Auftragnehmer die Materialien an diesen 
zurückzugeben. In diesem Fall erstattet der Auf-
tragnehmer dem Auftraggeber den vom Auftraggeber für 
die Erstellung der Materialien an den Auftragnehmer 
bezahlten Betrag sowie eigene Schäden des 
Auftraggebers nach Maßgabe von Ziffer 10 (Haftung). 
 

11.3 Ansprüche gegen den Auftragnehmer sind ausgeschlos-
sen, falls sie darauf beruhen, dass 

1. vom Auftraggeber bereitgestellte Bestandteile in 
Materialien eingebaut werden oder der Auftragnehmer 
Entwürfe, Spezifikationen oder Anweisungen des 
Auftraggebers oder in seinem Auftrag handelnder 
Dritter zu beachten hat; 

2. Materialien vom Auftraggeber verändert werden; 

3. die Materialien gemeinsam mit anderen Produkten, 
Daten, Einrichtungen oder Geschäftsmethoden 
kombiniert, in Betrieb genommen oder genutzt 
werden, die nicht vom Auftragnehmer geliefert 
wurden, oder Materialien an Dritte, die nicht zu 
seinem Unternehmen gehören, vertrieben, bzw. zu 
deren Gunsten betrieben oder genutzt werden. 

 
11.4 Der Auftraggeber stellt den Auftragnehmer und seine 

Unterauftragnehmer von jeglicher Haftung für Ansprüche 
Dritter frei, die auf Grund einer unberechtigten Übergabe 
zur Bearbeitung entsprechend Ziffer 8.2 entstehen, soweit 
nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Auftragneh-
mers oder seiner Erfüllungsgehilfen vorliegt. 

 
12. Kündigung 

12.1 Der Auftraggeber kann einen Vertrag mit einer Frist von 
einem Monat jederzeit kündigen. 
 

12.2 Der Auftraggeber und der Auftragnehmer können einen 
Vertrag kündigen, wenn der jeweils andere seine vertragli-
chen Verpflichtungen -auch nach Einräumung einer an-
gemessenen Nachfrist- nicht erfüllt. 
 

12.3 Der Auftragnehmer wird nach einer Kündigung entspre-
chend Ziffer 12.1 und 12.2 alle Arbeiten zur Erfüllung des 
betroffenen Leistungsgegenstandes unverzüglich oder 
nach einem mit dem Auftraggeber vereinbarten Zeitplan 
einstellen. Der Auftraggeber zahlt den vereinbarten Preis 
abzüglich des anteiligen Preises für jenen vereinbarten 
Leistungsumfang, der durch die Kündigung erspart wurde.  
 

12.4 Kündigt der Auftraggeber aus Gründen, die von dem 
Auftragnehmer zu vertreten sind, zahlt er den Preis nur für 
diejenigen Teile der erhaltenen Leistungen, die für ihn 
nutzbar sind. 
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12.5 Soweit Vertragsbedingungen ihrer Natur nach nicht 
zeitlich befristet sind, gelten sie auch nach Beendigung 
des Vertragsverhältnisses und für eventuelle 
Rechtsnachfolger oder Vertragsübernehmer. 

 
13. Allgemeines 

13.1 Die Übertragung von Rechten und Pflichten aus einem 
Vertrag bedarf nur dann der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung des Auftraggebers und des Auftragnehmers, 
wenn es sich nicht um die Übertragung auf ein 
verbundenes Unternehmen oder auf einen 
Rechtsnachfolger handelt. Eine Zustimmung kann nur aus 
wichtigem Grund verweigert werden. 
 

13.2 Ansonsten kann ein Dritter aus einem Vertrag allenfalls 
Rechte gemäß den Ziffern "Rechte Dritter " und "Haftung" 
geltend machen. 
 

13.3 Die Nutzung von Warenzeichen, Handelsnamen oder 
sonstigen Bezeichnungen in der Werbung oder in sonsti-
gen Veröffentlichungen bedarf der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung des Rechtsinhabers. 
 

13.4 Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass der 
Auftragnehmer und seine verbundenen Unternehmen 
seine Kontaktinformationen, einschließlich Namen, 
Telefonnummern und E-Mail-Adressen, in allen Ländern, 
in denen der Auftragnehmer und seine verbundenen 
Unternehmen geschäftlich tätig sind, speichern und 
nutzen darf. Solche Informationen können im Rahmen der 
bestehenden Geschäftsbeziehung verarbeitet und genutzt 
werden und an Subunternehmer, und Bevollmächtigte des 
Auftragnehmers und seiner verbundenen Unternehmen 
zum Zwecke der gemeinschaftlichen Geschäftsaktivitäten, 
einschließlich der Kommunikation mit dem Auftraggeber, 
weitergegeben werden (z. B. zur Bearbeitung von 
Bestellungen, für Werbekampagnen, zur Marktforschung). 
 

13.5 Bevor der Auftraggeber oder der Auftragnehmer rechtliche 
Schritte wegen Nichterfüllung einer Vertragsbedingung 
unternimmt, ist dem Betroffenen die Erfüllung in ange-
messener Weise zu ermöglichen. 
 

13.6 Ansprüche aus einem Vertrag verjähren innerhalb von 
drei Jahren. 
 

13.7 Rechtshandlungen in Bezug auf einen Vertrag müssen 
schriftlich erfolgen. 

 
13.8 Es liegt in der Verantwortung des Auftraggebers, die 

Import- und Exportgesetze der Bundesrepublik 
Deutschland und der USA einzuhalten. 

 
13.9 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das 

internationale Kaufrecht der „United Nations Convention 
on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)“ 
wird ausgeschlossen. 
 

13.10 Sollte eine Bedingung oder ein Vertragsteil unwirksam 
sein, bleiben die übrigen Bedingungen und Vertragsteile 
in Kraft. 

 


